
 

 

Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebührengesetz 2001 und das Heeresdisziplinargesetz 2014 geändert werden 
Textgegenüberstellung 

Artikel 1 
Änderung des Heeresgebührengesetzes 2001 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

§ 1. bis § 4a. … § 1. bis § 4a. … 
§ 5. Grundvergütung und Erfolgsprämie § 5. Grundvergütung, Freiwilligen- und Kaderausbildungsprämie 
§ 6. bis § 8  § 6. bis § 8 … 
§ 9. Einsatzprämie § 9. 
§ 10. bis § 62. … § 10. bis § 62. … 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Bezüge Bezüge 
§ 1. bis § 2.…  § 1. bis § 2. …  
§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Für die Kalendermonate, in denen Anspruchsberechtigte 

 1. den Einsatzpräsenzdienst leisten oder 
 2. während eines anderen Wehrdienstes zu einem Einsatz nach § 2 Abs. 1 

lit. a bis c des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, herange-
zogen werden, 

 
erhöht sich das Monatsgeld auf 19,47 vH des Bezugsansatzes (Einsatzmonats-
geld). 

 

(2) Für die Kalendermonate, in denen Anspruchsberechtigte, die nicht den 
Grundwehrdienst leisten, zu einem Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a bis c des Wehr-
gesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, herangezogen werden, gebührt an 
Stelle des Monatsgeldes nach Abs. 1 das Einsatzmonatsgeld. Die Höhe des für 
einen Kalendermonat gebührenden Einsatzmonatsgeldes beträgt folgenden Hun-
dertsatz des Bezugsansatzes: 
 

Einsatz nach § 2 Abs. 1 WG 2001 
 lit. a lit. b und c      
Dienstgradgruppe     
Rekruten und Chargen 73,74 vH 68,06 vH    
Unteroffiziere 89,24 vH 80,98 vH    
Offiziere 109,92 vH 99,58 vH    

 

Darüber hinaus gebührt jenen Anspruchsberechtigten, die nicht den Grundwehr-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dienst leisten und die zur unmittelbaren Vorbereitung eines solchen Einsatzes 
herangezogen werden, für jeden Kalendermonat dieser Heranziehung das Ein-
satzmonatsgeld in der halben Höhe des während des Einsatzes gebührenden 
Betrages. Als Beginn der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes gilt die 
Alarmierung zur sofortigen Herstellung der Bereitschaft der Truppe zum Ein-
satz.“ 

 

§ 4. und § 4a…. § 4. und § 4a…. 
Grundvergütung und Erfolgsprämie Grundvergütung, Freiwilligen- und Kaderausbildungsprämie 

§ 5. (1) Anspruchsberechtigten, die den Grundwehrdienst leisten, gebührt für 
jeden Kalendermonat eine Grundvergütung in der Höhe von 4,41 vH des Be-
zugsansatzes. 

§ 5. (1) Anspruchsberechtigten, die den Grundwehrdienst leisten, gebührt 
 1. für jeden Kalendermonat eine Grundvergütung in der Höhe von 4,41 vH 

des Bezugsansatzes und 
 2. während der Heranziehung zu einem Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a bis c 

des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, an Stelle der 
Grundvergütung nach Z 1 eine erhöhte Grundvergütung in der Höhe von 
15,42 vH des Bezugsansatzes. 

 

(2) Schließen Anspruchsberechtigte während des Grundwehrdienstes oder wäh-
rend des Ausbildungsdienstes eine vorbereitende Milizausbildung erfolgreich ab, 
so gebührt ihnen eine einmalige Erfolgsprämie in der Höhe von 19,74 vH des 
Bezugsansatzes. 

(2) Wehrpflichtigen, die sich freiwillig zur Leistung von Milizübungen nach 
§ 21 Abs. 2 WG 2001 gemeldet haben, und auf Grund ihrer Eignung und des 
voraussichtlichen militärischen Bedarfes für die Heranbildung zu einer Funktion 
in der Einsatzorganisation des Bundesheeres in Betracht kommen, gebührt wäh-
rend des Grundwehrdienstes, frühestens jedoch ab dem dritten Monat dieses 
Präsenzdienstes, für jeden Kalendermonat bis zum Ende des Grundwehrdienstes 
eine Freiwilligenprämie in der Höhe von 14,86 vH des Bezugsansatzes. Der Ka-
lendermonat, in dem die Meldung erfolgt, ist dabei einzurechnen. 

 (3) Anspruchsberechtigten mit Anspruch auf eine Freiwilligenprämie nach 
Abs. 2, die auf Grund ihrer Eignung und des voraussichtlichen militärischen 
Bedarfes für eine Offiziers- oder Unteroffiziersfunktion in der Einsatzorganisati-
on nach § 21 Abs. 1 Z 1 oder 2 WG 2001 zu einer diesen Funktionen entspre-
chenden vorbereitenden Milizausbildung eingeteilt wurden, gebührt für jeden 
Kalendermonat dieser Ausbildung bis zum Ende des Grundwehrdienstes zusätz-
lich eine Kaderausbildungsprämie in der Höhe von 7,43 vH des Bezugsansatzes. 

§ 6. (1) ... § 6. (1) ... 
(2) Personen nach Abs. 1, die zu einem Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a bis c 

WG 2001 herangezogen sind, gebührt eine Einsatzvergütung. Die Höhe der für 
einen Kalendermonat gebührenden Einsatzvergütung beträgt folgenden Hundert-

(2) entfällt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
satz des Bezugsansatzes: 
        Einsatz nach § 2 Abs. 1 
Dienstgradgruppe    lit. a lit. b und c 
         WG 2001 
Rekruten und Chargen    49,34 vH 44,17 vH, 
Unteroffiziere     63,43 vH 55,92 vH, 
Offiziere      82,23 vH 72,83 vH. 

 

§ 7. bis § 8.…  § 7. bis § 8.…  
Einsatzprämie Überschrift entfällt 

§ 9. Anspruchsberechtigten, die während freiwilliger Waffenübungen und 
Funktionsdiensten zu einem Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a bis c WG 2001 heran-
gezogen werden, gebührt eine Einsatzprämie. Die Höhe der für einen Kalender-
monat gebührenden Einsatzprämie beträgt folgenden Hundertsatz des Bezugsan-
satzes: 

 

§ 9. entfällt 

        Einsatz nach § 2 Abs. 1 
 

 
Dienstgradgruppe    lit. a lit. b und c  

      WG 2001  

Rekruten und Chargen   54,27 vH 48,59 vH,  

Unteroffiziere    69,77 vH 61,51 vH  

Offiziere     90,45 vH 80,11 vH.  

Darüber hinaus gebührt jenen Anspruchsberechtigten, die während solcher 
Wehrdienstleistungen zur unmittelbaren Vorbereitung eines solchen Einsatzes 
herangezogen werden, für jeden Kalendermonat dieser Heranziehung eine Ein-
satzprämie in der halben Höhe der während dieses Einsatzes gebührenden Prä-
mie. Als Beginn der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes gilt die Alarmie-
rung zur sofortigen Herstellung der Bereitschaft der Truppe zum Einsatz 

 

Milizprämie Milizprämie 
§ 9a. Anspruchsberechtigten, die eine Milizübung leisten, gebührt eine Mi-

lizprämie. Die Höhe der für einen Kalendermonat gebührenden Milizprämie 
beträgt folgenden Hundertsatz des Bezugsansatzes: 

§ 9a. Anspruchsberechtigten, die eine Milizübung leisten, gebührt eine Mi-
lizprämie. Die Höhe der für einen Kalendermonat gebührenden Milizprämie 
beträgt folgenden Hundertsatz des Bezugsansatzes: 

Dienstgradgruppe Dienstgradgruppe 
Rekruten und Chargen      14,34 vH, Rekruten und Chargen      14,34 vH, 
Unteroffiziere       18,36 vH, Unteroffiziere       18,36 vH, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Offiziere       23,66 vH. Offiziere       23,66 vH. 
 Eine Milizprämie gebührt nicht während der Heranziehung zu einem Einsatz 

nach § 2 Abs. 1 lit. a bis c WG 2001 oder der unmittelbaren Vorbereitung eines 
solchen Einsatzes. 

§ 10. bis § 44. …  § 10. bis § 44. …  

7. Hauptstück 7. Hauptstück 
Sonder-, Straf- und Schlussbestimmungen Sonder-, Straf- und Schlussbestimmungen 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Sonstige Bestimmungen Sonstige Bestimmungen 

Betriebliche Vorsorgekasse 
§ 49b. Personen im Ausbildungsdienst haben ab dem 13. Monat dieser 

Wehrdienstleistung Anspruch auf eine Beitragsleistung nach dem 1. Teil des 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes (BMSVG), 
BGBl. I Nr. 100/2002, durch den Bund in Höhe von 1,53 vH der Summe aus 
Monatsgeld, Dienstgradzulage, Anerkennungsprämie, Monatsprämie, Einsatz-
vergütung, Ausbildungsprämie, Journaldienstvergütung und Auslandsübungszu-
lage. Die Beiträge sind vom Bund im Wege der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau in die für den Bund zuständige Betriebli-
che Vorsorgekasse (BV-Kasse) zu leisten. Solange die Person im Ausbildungs-
dienst noch ein aufrechtes Dienstverhältnis aus der Zeit vor Antritt des Ausbil-
dungsdienstes hat, sind die Beiträge des Bundes an die BV-Kasse des letzten 
Arbeitgebers zu leisten.  

 

Betriebliche Vorsorgekasse 
§ 49b. Personen im Ausbildungsdienst haben ab dem 13. Monat dieser 

Wehrdienstleistung Anspruch auf eine Beitragsleistung nach dem 1. Teil des 
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes (BMSVG), 
BGBl. I Nr. 100/2002, durch den Bund in Höhe von 1,53 vH der Summe aus 
Monatsgeld, Einsatzmonatsgeld, Dienstgradzulage, Anerkennungsprämie, Mo-
natsprämie, Ausbildungsprämie, Journaldienstvergütung und Auslandsübungszu-
lage. Die Beiträge sind vom Bund im Wege der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau in die für den Bund zuständige Betriebli-
che Vorsorgekasse (BV-Kasse) zu leisten. Solange die Person im Ausbildungs-
dienst noch ein aufrechtes Dienstverhältnis aus der Zeit vor Antritt des Ausbil-
dungsdienstes hat, sind die Beiträge des Bundes an die BV-Kasse des letzten 
Arbeitgebers zu leisten.  

 

§ 50. bis § 51. …  § 50. bis § 51. …  
Ansprüche im Aufschubpräsenzdienst Ansprüche im Aufschubpräsenzdienst 

§ 52. Anspruchsberechtigten, die einen Aufschubpräsenzdienst leisten, gebühren 
die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz im gleichen Umfang und nach den 
gleichen Bestimmungen wie für jenen Wehrdienst, aus dem die Entlassung vor-
läufig aufgeschoben wurde. 

§ 52. Anspruchsberechtigten, die einen Aufschubpräsenzdienst leisten, gebühren 
die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz im gleichen Umfang und nach den 
gleichen Bestimmungen wie für jenen Wehrdienst, aus dem die Entlassung vor-
läufig aufgeschoben wurde. Im Falle eines Aufschubpräsenzdienstes, der im An-
schluss an den Grundwehrdienst geleistet wird, gebührt während der Heranzie-
hung zu einem Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a bis c WG 2001 oder während der 
unmittelbaren Vorbereitung eines solchen Einsatzes neben der Grundvergütung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach § 5 Abs. 1 Z 1 das Einsatzmonatsgeld nach § 3 Abs. 2. 

In- und Außerkrafttreten In- und Außerkrafttreten 
§ 60. (1) bis (2u). …  § 60. (1) bis (2u). …  

 (2v) Das Inhaltsverzeichnis, § 3 Abs. 2, § 5 samt Überschrift, § 9a, § 49b 
und § 52, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX, 
treten mit X. XXX 202x in Kraft. 

(3) … (3) … 
 (4h) Mit Ablauf des XX. XXXX 20x treten § 6 Abs. 2 sowie § 9 samt Über-

schrift außer Kraft. 
§ 61. bis § 62. …  § 61. bis § 62. …  

Artikel 2 
Änderung des Heeresdisziplinargesetzes 2014 

§ 1. bis § 45. … § 1. bis § 45. … 

Besonderer Teil Besonderer Teil 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Disziplinarstrafen Disziplinarstrafen 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Disziplinarstrafen für Soldaten, die den Grundwehrdienst leisten Disziplinarstrafen für Soldaten, die den Grundwehrdienst leisten 

§ 46. …….. § 46. …….. 
Geldbuße Geldbuße 

§ 47. (1) bis (2) … § 47. (1) bis (2) … 
(3) Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage maßgebend ist der Zeit-

punkt der Entscheidungsverkündung, bei schriftlicher Entscheidung der Zeitpunkt 
der Unterfertigung. Gebühren dem Bestraften die genannten Bezüge im maßge-
benden Monat nicht für den vollen Monat, so gilt das Dreißigfache der für den 
maßgebenden Tag gebührenden Bezüge als Bemessungsgrundlage. Gebühren im 
jeweiligen Präsenzdienst für den maßgebenden Monat oder Tag keine Bezüge, so 

(3) Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage maßgebend ist der Zeit-
punkt der Entscheidungsverkündung, bei schriftlicher Entscheidung der Zeitpunkt 
der Unterfertigung. Gebühren dem Bestraften die genannten Bezüge im maßge-
benden Monat nicht für den vollen Monat, so gilt das Dreißigfache der für den 
maßgebenden Tag gebührenden Bezüge als Bemessungsgrundlage. Gebühren im 
jeweiligen Präsenzdienst für den maßgebenden Monat oder Tag keine Bezüge, so 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind die Bezüge im letzten vorangegangenen Monat oder Tag dieser Präsenz-
dienstleistung, für den ein solcher Anspruch bestand, heranzuziehen. Ist auch auf 
diese Weise keine Bemessungsgrundlage ermittelbar, so sind hiefür als fiktive 
Bezüge jene Geldleistungen heranzuziehen, die dem Bestraften im Falle eines 
Anspruches auf Bezüge gebührt hätten 

sind die Bezüge im letzten vorangegangenen Monat oder Tag dieser Präsenz-
dienstleistung, für den ein solcher Anspruch bestand, heranzuziehen. Ist auch auf 
diese Weise keine Bemessungsgrundlage ermittelbar, so sind hiefür als fiktive 
Bezüge jene Geldleistungen heranzuziehen, die dem Bestraften im Falle eines 
Anspruches auf Bezüge gebührt hätten 

 1. im maßgebenden Monat oder Tag oder,  1. im maßgebenden Monat oder Tag oder, 
 2. sofern solche Bezüge nicht feststellbar sind, im letzten vorangegangenen 

Monat oder Tag, für den solche Bezüge ermittelt werden können. 
 2. sofern solche Bezüge nicht feststellbar sind, im letzten vorangegangenen 

Monat oder Tag, für den solche Bezüge ermittelt werden können. 
 Wird eine Pflichtverletzung während eines Zeitraumes begangen, für den ein 

Anspruch auf eine erhöhte Grundvergütung nach § 5 Abs. 1 Z 2 HGG 2001 be-
steht, so ist dieser Bezug in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Dies gilt 
auch, wenn eine Entscheidung betreffend eine solche Pflichtverletzung erst nach 
Beendigung dieses Anspruches getroffen wird. 

(4) … (4) … 
§ 48. bis § 51. … § 48. bis § 51. … 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Disziplinarstrafen für Soldaten, die nicht den Grundwehrdienst leis-

ten 
Disziplinarstrafen für Soldaten, die nicht den Grundwehrdienst leis-

ten 

Geldbuße und Geldstrafe Geldbuße und Geldstrafe 
§ 52. (1) bis (3) … § 52. (1) bis (3) … 
(4) Wird eine Pflichtverletzung während eines Zeitraumes begangen, für den 

ein Anspruch besteht auf 
(4) Wird eine Pflichtverletzung während eines Zeitraumes begangen, für den 

ein Anspruch besteht auf 
 1. eine Einsatzvergütung oder eine Einsatzprämie, jeweils nach dem Hee-

resgebührengesetz 2001, oder 
 1. ein Einsatzmonatsgeld nach § 3 Abs. 2 HGG 2001 oder 

 2. eine Einsatzzulage nach dem Einsatzzulagengesetz (EZG), BGBl. 
Nr. 423/1992, oder 

 2. eine Einsatzzulage nach dem Einsatzzulagengesetz (EZG), BGBl. 
Nr. 423/1992, oder 

 3. eine Auslandszulage nach dem Auslandszulagen- und -
hilfeleistungsgesetz (AZHG), BGBl. I Nr. 66/1999, für eine Dienstleis-
tung im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Auslandseinsatz, 

 3. eine Auslandszulage nach dem Auslandszulagen- und -
hilfeleistungsgesetz (AZHG), BGBl. I Nr. 66/1999, für eine Dienstleis-
tung im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Auslandseinsatz, 

so sind diese Geldleistungen in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Dies 
gilt auch, wenn eine Entscheidung betreffend eine solche Pflichtverletzung erst 

so sind diese Geldleistungen in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Dies 
gilt auch, wenn eine Entscheidung betreffend eine solche Pflichtverletzung erst 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach Beendigung des jeweiligen Anspruches getroffen wird. nach Beendigung des jeweiligen Anspruches getroffen wird. 

§ 77. (1) Geldbußen, Geldstrafen, Ersatzgeldstrafen und Kostenbeiträge sind, 
soweit ein Bestrafter seiner Zahlungsverpflichtung nicht selbständig nachkommt, 
zu vollstrecken 
 1. bei Soldaten, die Präsenzdienst leisten, durch Abzug vom Monatsgeld, 

von der Dienstgradzulage, der Grundvergütung, der Erfolgsprämie, der 
Monatsprämie, der Pauschalentschädigung und von der Entschädigung, 
die jeweils nach dem Heeresgebührengesetz 2001 gebühren, 

 2. bei Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 
angehören, durch Abzug von den Dienstbezügen nach § 52 Abs. 2 Z 1 
und 2 oder von einer Abfertigung und 

 3. bei Berufssoldaten des Ruhestandes durch Abzug von den Ruhebezügen. 
Im Falle eines Anspruches auf Geldleistungen nach § 52 Abs. 4 ist der Abzug 
auch von diesen Geldleistungen durchzuführen. Beim Monatsgeld, der Dienst-
gradzulage, der Grundvergütung, der Monatsprämie, der Pauschalentschädigung, 
der Entschädigung, den Dienstbezügen und bei den Ruhebezügen darf der Abzug 
15 vH der für den jeweiligen Monat zustehenden Bezüge nicht übersteigen. Ste-
hen die Pauschalentschädigung und die Entschädigung nicht für einen vollen 
Monat zu, so ist dieser Hundertsatz vom Dreißigfachen der für einen Tag gebüh-
renden Beträge zu berechnen. Vorläufig einbehaltene Bezüge können zur Gänze 
für die Vollstreckung von Geldleistungen herangezogen werden. 

(2) bis (6) 
 

§ 77. (1) Geldbußen, Geldstrafen, Ersatzgeldstrafen und Kostenbeiträge sind, 
soweit ein Bestrafter seiner Zahlungsverpflichtung nicht selbständig nachkommt, 
zu vollstrecken 
 1. bei Soldaten, die Präsenzdienst leisten, durch Abzug vom Monatsgeld, 

von der Dienstgradzulage, der Grundvergütung, der Erfolgsprämie, der 
Monatsprämie, der Pauschalentschädigung und von der Entschädigung, 
die jeweils nach dem Heeresgebührengesetz 2001 gebühren, 

 2. bei Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 
angehören, durch Abzug von den Dienstbezügen nach § 52 Abs. 2 Z 1 
und 2 oder von einer Abfertigung und 

 3. bei Berufssoldaten des Ruhestandes durch Abzug von den Ruhebezügen. 
Im Falle eines Anspruches auf Geldleistungen nach § 47 Abs. 3 letzter Satz oder 
§ 52 Abs. 4 ist der Abzug auch von diesen Geldleistungen durchzuführen. Beim 
Monatsgeld, der Dienstgradzulage, der Grundvergütung, der Monatsprämie, der 
Pauschalentschädigung, der Entschädigung, den Dienstbezügen und bei den Ru-
hebezügen darf der Abzug 15 vH der für den jeweiligen Monat zustehenden Be-
züge nicht übersteigen. Stehen die Pauschalentschädigung und die Entschädigung 
nicht für einen vollen Monat zu, so ist dieser Hundertsatz vom Dreißigfachen der 
für einen Tag gebührenden Beträge zu berechnen. Vorläufig einbehaltene Bezüge 
können zur Gänze für die Vollstreckung von Geldleistungen herangezogen wer-
den. 

(2) bis (6) 
 

§ 53. bis § 88. …  § 53. bis § 88. …  

Schlussteil Schlussteil 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

In- und Außerkrafttreten In- und Außerkrafttreten 
§ 89. (1) bis (5). … § 89. (1) bis (5). … 

 (6) § 47 Abs. 3, § 52 Abs. 4 Z 1 und § 77 Abs. 1, jeweils in der Fassung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BGBl. I Nr. XXX/XXXX, treten mit XX. XXXX 202x in Kraft. 

§ 90. bis § 91. …  § 90. bis § 91. …  
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